Beitragsordnung

in der Fassung vom 20. Oktober 2007 

§ 1 Beitragspflicht

(1) Mit der Annahme des Antrags auf Mitgliedschaft entsteht auch die Pflicht den von der Mitgliederversammlung in dieser Beitragsordnung festgesetzten Mitgliedsbeitrag zu entrichten.

(2) Eine Reduzierung oder Stundung des Mitgliedsbeitrages  bzw. eine Befreiung von der Beitragszahlungspflicht sind möglich und werden auf Antrag gewährt.
(3) Der Antrag nach §1 II ist für die Beitragspflicht des Folgejahres spätestens bis zum 15. November des laufenden Jahres an den Vorstand zu stellen, wobei ein Nachweis beizufügen ist. Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit über diesen Antrag.
§ 2 Fälligkeit und Zahlungsweise

(1) Der jährliche Mitgliedsbeitrag ist jeweils am 1. Januar des Beitragsjahres im Voraus fällig.

(2) Neu eingetretene Mitglieder haben im laufenden Geschäftsjahr eine Aufnahmegebühr innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Beitrittsbestätigung zu entrichten. Diese wird im Normalfall per Bankeinzug erhoben.
(3) Die Beitragszahlungen sind bargeldlos zu erbringen.

(4) Als Zahlungsweise sollte möglichst das Lastschriftverfahren vereinbart werden.

§ 3 Beitragsklassen

Die Höhe des Mitgliedsbeitrages ergibt sich aus der Zugehörigkeit des Mitgliedes zu den folgenden Beitragsklassen:

	Klasse
	Mitgliederstatus
	

	01
	Vollmitglieder - natürliche Personen
	15,00 €

	02
	Vollmitglieder – Familienmitgliedschaft

 (Ehepaare oder eheähnliche Gemeinschaften und die minderjährigen Kinder)
	25,00 € 

	03
	Vollmitglied – juristische Personen und Personengesellschaften (Mindestbeitrag)
	100,00 €

	04
	Beitragsfreie Mitglieder
(Beitragsbefreiung aufgrund Ehrenmitgliedschaft oder anderer besonderer Voraussetzung)
	0,00 €

	05
	Fördermitglieder
(empfohlener Mindestbeitrag)
	30,00 €

	06
	Aufnahmegebühr
	15,00 €


§ 4 Übergangsbestimmung

Wegen der aktuell unsicheren Rechtslage werden erstmalig im Jahr 2008 Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren eingezogen.
§ 5 Einzugsermächtigung

(1) Jedes Mitglied wird dazu aufgefordert, dem Alumni Verein eine Einzugsermächtigung für die  jährlichen Beiträge zu erteilen.

(2) Wurde eine solche Ermächtigung erteilt, so hat es das Mitglied nicht zu vertreten, wenn die Abbuchung der Beiträge von seinem Konto erst nach dem Fälligkeitstermin § 2 Abs. (1) oder (2) erfolgt.

§ 6 Mitgliedskarten

(1) Jedes Mitglied erhält bei der Aufnahme in den Verein eine auf den Namen des Mitglieds ausgestellte Mitgliedskarte, die auch seine Mitgliedsnummer und das Eintrittsdatum ausweist.

(2) Die Mitgliedskarte ist nicht übertragbar.

(3) Die Mitgliedskarte ist nur gültig, wenn alle fälligen Mitgliedsbeiträge bezahlt sind.

(4) Bei Vorlage seiner gültigen Mitgliedskarte kann das Mitglied Vergünstigungen in Anspruch nehmen, die Mitgliedern des Vereins eingeräumt sind (z.B. Gebührenermäßigungen für Tagungen, Kongresse, Kurse oder Versicherungen).

(5) Mit gültiger Mitgliedskarte sind Mitglieder zur Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen berechtigt. Für Vollmitglieder gilt die Mitgliedskarte außerdem als Nachweis dafür, dass sie als Mitglieder auf Mitgliederversammlungen das aktive und passive Wahlrecht sowie das Stimmrecht ausüben können.

(6) Bei Missbrauch der Mitgliedskarte wird der dreifache Mitgliedsbeitrag zur Zahlung fällig.

 (7) Für in Verlust geratene Mitgliedskarten stellt der Verein auf Antrag und auf Kosten des Mitglieds eine Ersatzkarte aus. Hierfür fallen Gebühren in Höhe von 5,- € an.
(8) Die Mitgliedskarte ist Eigentum des Alumni der FH Riedlingen und ist bei Beendigung der Mitgliedschaft zurückzugeben.

§ 7 Mahnverfahren

(1) Ist ein Mitglied mit der Zahlung seiner Beiträge seit Fälligkeit nach §2 (1) oder (2) mehr als einen Monat in Verzug, so erhält es eine Zahlungserinnerung.

(2) Bleibt das Mitglied einen weiteren Monat im Verzug, so erhält es eine Mahnung mit erneuter Fristsetzung von einem Monat für die Zahlung.

(3) Bleibt ein Mitglied mit der Zahlung über die nach §7 II gesetzte Frist hinaus in Verzug, so erhält es per Einschreiben eine letzte Zahlungsaufforderung (letzte Mahnung). In dieser Mahnung ist das Mitglied darauf hinzuweisen, dass bei Nichtzahlung der Beiträge nach 6 Monaten seit Entstehung des Verzuges eine automatische Beendigung der Mitgliedschaft erfolgt.
(4) Im Rahmen der Satzung kann von den Maßnahmen der Absätze (1) bis (3) in Einzelfällen abgesehen werden, wenn dies der Vorstand für erforderlich erachtet. Über die Ausnahme ist ein schriftliches Protokoll zu erstellen.
(5) Für die Zahlungserinnerung wird eine Gebühr von 1,- € erhoben, für die erste Mahnung fallen weitere Gebühren in Höhe von 3,50 € an, die zweite Mahnung (letzte Mahnung) wird dem säumigen Mitglied mit zusätzlich 10,- € in Rechnung gestellt.

§ 8 Inkrafttreten

Diese Beitragsordnung wurde von der Mitgliederversammlung am 9.12.2007  verabschiedet und tritt am 10.12.2007 in Kraft.

